
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried für
das Haushaltsjahr 2019 wurde dem Gemeinderat am 06.11.2023

gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 12 Eigenbetriebsverordnung vorgelegt.

1. Bilanzsumme

a. Aktivseite

Anlagevermögen
ii. Umlaufvermögen

b. Passivseite

i. Eigenkapital
ii. Empfangene Ertragszuschüsse
iii. Rückstellungen
iv. Verbindlichkeiten

3.123.982,26€

2.966.369.03e
157.613,23€

292.340,50€
2.120.695,42€

213.727,40€
497.218.94e

c. Jahresgewinn 0,00€
Summe der Erträge 371. 175,45€

ii. Zinsen und ähnliche Erträge 130,39€
iii. Summe der Aufwendungen 362.228,36€
iv. Zinsaufwendungen und ähnlich Aufwendungen 9.077,48€

2. Gebührenüberdeckung

Die Gebührenüberdeckung von 4.559,16€ wird bei den Gebührenausgleichsrückstellungen

eingestellt.

Ob9Tried,den06.11.2023

J

Klaus Vosberg

Bürgermeister l

Der Jahresabschluss kann vom 16.11.2023 bis 28.11.2023 im Rathaus
Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 6 während der üblichen
Öffnungszeiten eingesehen werden.
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Gemeinde Oberried

Abwasserbeseitigung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01.-31.12.)

STEUKOM

2019 2018
€

1. Umsatzerlöse

2. sonstige betriebliche Erträge

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit /
Jahresgewinn / -verlust (-)

0,00
173.989,78

25.556,07

3.396,52

€

364.539,19

6.636,26

173.989,78

28.952,59

136.218,94

23.067,05

130,39

9.077,48

€

371.175,45

362.228,36

9.207,87

0,00

€

370.846,09

0,00
370.846,09

77.774,35
26.894,05

104.668,40

17.076,13

2.634,44
19.710,57

136.211,55

95.706,58
356.297,10

0,00

14.548,99
14.548,99

0,00
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Abwasserbeseitigung Oberried

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2019

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Abwasserbeseitigung wird als Eigenbetrieb der Gemeinde Oberried geführt und ist deshalb

zur Bilanzierung verpflichtet. Es gilt die Betriebssatzung vom 10.03.2015.

Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsge-

setzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des

Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO BW)

vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Form-

blatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt.

Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW ange-

wendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ge-

macht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerpos-

ten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HOB).

III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung be-

züglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so-

weit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
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y-t.

STEUKOM 2

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige

Gemeinkosten einbezogen.

Die Nutzungsdauer wird überwiegend nach den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschafts-

stelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) und der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV)

sowie nach den in steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern bestimmt,

wobei die beweglichen Wirtschaftsgüter ausschließlich nach der linearen Methode abgeschrieben

werden.

Die Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkenn-

baren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und

Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Ab-

Schreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen

Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.
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Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelun-

gen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus-

gewiesen.

In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Auf die Festsetzung eines Stammkapitals wurde aufgrund § 12 Abs. 2 EigBG verzichtet.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse werden nach der Abwasserbeseitigungssatzung erhoben und mit dem durch-

schnittlichen Abschreibungssatz des Anlagevermögens aufgelöst.

5. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

01.01.2019
€

Zuführung
€

Auflösung
€

Inanspruch-
nähme

€
31.12.2019

€
1. Erstellung Jahres-

abschluss

2. Urlaub und Überstunden

3. Archivierung
4. Gebührenausgleich

3.000,00
2.190,00
2.000,00

204.128,24

700,00
2.340,00
2.000,00
4.559,16

3.000,00
2.190,00
2.000,00

700,00
2.340,00
2.000,00

208.687,40
Summe 211.318,241 9.599,16 0,00| 7.190,00l 213.727,40
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6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind

nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit Gesamt-

betrag
€

bis 1 Jahr
€

Restlaufzeiten

1 bis 5 Jahrel
€|

über 5 Jahre

€
1. gegenüber Kreditinstituten
2. aus Lieferungen und

Leistungen
3. sonstige Verbindlichkeiten

477.139,17

20.050,19
29,58

31.280,951 124.578,931 321.279,29

20.050,19
29,58

0,00
0,00
]

0,00
0,00

Summe 497.218,94] 51.360,72| 124.578,93l 321.279,29

7. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten Einnahmen aus Schmutzwassergebühren, Straßenentwässerungs-

gebühren, Niederschlagswassergebühren und Entwässerungsgebühren von der Gemeinde

(T€ 274,2) sowie die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (T€ 90,3).

Materialaufwand

Im Materialaufwand sind vor allem die Aufwendungen für die Umlagen des Zweckverbandes

(T€ 111,7) und die Unterhaltung des Netzes (T€ 62,3) sowie mehrere kleinere Aufwendungen für

die Unterhaltung der Anlagen enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde dem Eigenbetrieb zeitanteilig belastet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen u.a. T€ 4,5 für die Gebührenausgleichs-

rückstellung, T€ 3,6 für die Netzdigitalisierung und T€ 7,3 auf Rechts- und Beratungskosten sowie

eine Vielzahl kleinerer Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsaufwand, EDV, sonstige

Beiträge und Versicherungen.

Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung:

Nach § 14 Abs. 2 KAG sind Gebührenüberdeckungen innerhalb von fünf Jahren zurückzuzahlen.

Dementsprechend wurde der sich ergebende Gewinn 2019 (€ 4.559,16) zuzüglich des Gewinn-

vortrags aus den Vorjahren mit insgesamt € 208.687,40 in die Gebührenausgleichsrückstellung

eingestellt.
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Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand betrifft ausschließlich Darlehenszinsen gegenüber Kreditinstituten.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Gemäß § 4 der Betriebssatzung vom 10.03.2015 sind Organe des Eigenbetriebs der Gemeinde-

rat und der Bürgermeister.

Die Aufwendungen für die Tätigkeit der Organe für die Abwasserbeseitigung werden im Rahmen

des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

2. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresgewinn 2019 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe in die Rückstellung

für Gebührenausgleich eingestellt werden.

Srriec^d^ 24. Oktober 2023
i^ A"^-
^laus Vosberg

Bürgermeister |

1.^
tlaus
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